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Zone landete der Helikopter, die Mannschaft (mit den nötigen
Schutzausrüstungen) kontrollierte an Ort die Fakten. Auf dem

Rückflug wurden die Resultate kontrolliert und präzisiert.
Mittleres Autklärungstempo 56 km/h, was bei guter Schulung

auf 70 bis 80 km/h gesteigert werden kann. Noch wirkungsvoller
wäre die Übermittlung der Resultate durch Funk. Jedenfalls ist
diese Art Aufklärung vielversprechend.

Verminung vom Motorfahrzeug aus. Von Oberstlt. L. Kolesow /

Major V. Kawerin.
Gleitflächen aus Bandeisen, Wmkclblech und Weichblcch

werden außenbords des Fahrzeugs (Schützenpanzerwagen,
Artilleriezugwagen) befestigt. In 15 bis 20 Minuten verlegt eine

Gruppe auf diese Art (einschließlich Tarnung) 200 Panzerminen.
it
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WAS WIR DAZU SAGEN

DieGebirgsinfanterie sollte ihreWehrmänner
aus der ganzen Schweiz rekrutieren1

Von Lt. M.Vogel

Die Schweiz, als Land der vielen Skifahrer und Alpinisten,
leistet sich den Luxus, in Rekrutenschulen und Wiederholungskur-
sen in oft wochenlanger Ausbildung zum Teil dafür ungeeigneten

Wehrmännern das Skifahren und das Bergsteigen beizubringen.

In Gebirgsrekrutenschulen werden noch in der 12. Woche
Rekruten umgeteilt, die nicht schwindelfrei sind. Männer, die

zwar im Alpen- oder Voralpengebiet wohnen, aber nicht einmal
im Schlaf daran denken, auf einen Berg hinaufzusteigen, kommen

mit unserem System automatisch zu den Gebirgstruppen,
währenddem ein Basler, der diese Stadt über jedes freie Wochenende

verläßt, um sich dem Bergsport zu widmen, nicht der
Infanterie des Geb. AK 3 angehören kann. Man erlebt es im Gebirgsdienst

immer wieder, daß einzelne Soldaten des gleichen Verbandes

an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht werden,
währenddessen einige ihrer Kameraden, obwohl zum Teil physisch

schwächer, das Ganze als eine nette Skitour betrachten,
einfach weil sie das Skifahren vom Zivilen her schon kennen. Solche

Vorkommnisse bedeuten jedoch einen groben Unfug und sind

gegenüber den unschuldig betroffenen Soldaten ungerecht. Es

nützt ihnen und der Stärke unserer Gebirgstruppen wenig oder
nichts, wenn dann in der Ubungsbesprechung durch die Vorgesetzten

die Sätze fallen: «Für Eure Verhältnisse» oder «Für die

kurze Zeit, die zur Vorbereitung zur Verfügung stand, ist die

Übung befriedigend verlaufen». Solches ist nichts weiteres als

Selbstbetrug, denn brauchen wir Gebirgstruppen, die «für ihre
Verhältnisse» oder solche, die «an und für sich» gut sind;

Ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung als Zugführer in
einem Winter-WK. Ich hatte meinem Grenadierzug vier Soldaten

der Artillerie zugeteilt. Es war ihr erster Militärdienst im
Gebirge. Da sie jedoch vom zivilen her mit dem Skifahren vertraut
waren, haben sie mir mehr genützt als 80 Prozent meiner Leute,
die infantcristisch sicher viel besser ausgebildet waren, dies aber

wegen ungenügenden alpin technischen Könnens nicht zur
Geltung bringen konnten.

Das Wichtigste im Wintcrgcbirgsdienst ist das Überleben; erst
in zweiter Linie kommt das Kämpfen. Um überleben zu können
muß man jedoch mit den Verhältnissen im Gebirge vertraut sein;

unnötige Energieverschwendungen, herrührend von technischen

Mängeln, wirken sich entscheidend aus.

Hat es einen Sinn, Rekruten im Skifahren zu unterweisen, die

am Ende der Ausbildungszeit bei einer Inspektion der
Gebirgskommission die Abfahrt auf den Steigfellen vornehmen müssen,

um sicher und sturzfrei über die Strecke zu kommen» Oder ist es

1 Vergleiche im gleichen Sinne: Oberst i. Gst. A. Kaech, « Gebirgstruppen

heute, Gebirgstruppen morgen» in «Si vis pacem», Festschrift
für Georg Züblin, Verlag Huber, Frauenfeld 1964. Buchbesprechung
in ASMZ Nr. 9/1964, Seite 613.

nicht lächerlich, wenn ein Zug mit Steigeisen ausgerüstet die

Manöver bestreitet, aber von seinem Bestand von 16 nur vier (der
Schreibende als Zugführer inbegriffen) schon auf einem Gletscher

gegangen sind;
Durch eine bessere Auswahl bei der Aushebung könnte solches

vermieden werden; die Soldaten selbst hätten mehr Freude am
Dienst, und das Können unserer Gebirgstruppen würde den

Anforderungen eines modernen Krieges besser genügen.
Mein Vorschlag geht nun dahin, daß, wenn man schon die

Infanterie nicht unter eidgenössische Obhut bringen will, so doch
zwischen den Kantonen eine Austauschniöglichkeit geschaffen
würde. In den Kantonen Waadt, Freiburg, Bern, Zürich und
St. Gallen besteht heute schon eine gewisse Möglichkeit, da diese

Kantone sowohl Gebirgs- als auch andere Regimenter haben. Es

sollten sich aber alle Schweizer, unabhängig von ihrem Wohnort
bei der Rekrutierung, zu den Gebirgstruppen melden können,
und umgekehrt sollte es für einen Bündner, der nicht sonderlich

vom Gebirge begeistert ist, auch möglich sein, seinen Dienst mit
den «Flachländern» zu leisten. Zugegeben, mit dieser Neuerung
würden sich gewisse bürokratische Schwierigkeiten ergeben,
aber mir scheint es doch viel wichtiger zu sein, daß das Niveau
unserer Gebirgstruppen gehoben wird.

Zur Uniformfrage *
Von Lt. U.Bollmann

Es scheint gegenwärtig unpopulär, ja sogar etwas gefährlich
zu sein, gegenüber der geplanten Neuuniformierung unserer
Soldaten und Unteroffiziere kritische Gedanken zu äußern. Dies
erst recht, wenn es seitens eines Offiziers geschieht. Deshalb sei

vorausgeschickt, daß es uns keineswegs darum geht, unter allen
Umständen den äußeren Unterschied zwischen Soldat und
Unteroffizier einerseits und Offizier andererseits etwa aus Gründen
einer überholten Vorgesetztenvorstellung bestehen zu lassen. Es

geht uns auch nicht darum, dem Soldaten und dem Unteroffizier
irgendwelche Vorteile vorzuenthalten. Vielmehr scheint uns, daß
das Eidgenössische Militärdepartement in der Frage der
Reorganisation des Bekleidungswesens die Flucht nach vorne ergriffen
und die naheliegendsten Lösungen, die zugleich auch die billigsten

wären, zur Seite geschoben hat. Zudem erachten wir es als

wenig sinnvoll, heute bestehende Mängel durch Millionenvor-
haben zu beheben, die, wenn sie einmal wirksam werden, durch
äußere Umstände ihre Notwendigkeit längst verloren haben.

Wir möchten nämlich, um das Wesentliche auf einen kurzen
Nenner zu bringen, behaupten, daß das ganze Problem durch
eine Revision der Vorschriften über das Tragen der Uniform
sowie durch einige geringfügige Änderungen der Uniform, die
keine ins Gewicht fallende Mehrkosten verursachen, gelöst werden

könnte.
Es wird der Soldatenuniform in erster Linie vorgeworfen, sie

sei unseren Witterungsverliältiiissen, insbesondere im Sommer,
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nicht angepaßt. Um diesem Nachteil abzuhelfen, ist aber keineswegs

eine neue Uniform notwendig, sondern lediglich die
einfache Erlaubnis, im Ausgang und im Urlaub mit Hemd und Hose

ohne Kittel herumzuspazieren. Ein sukzessive eingeführtes Hemd

mit Kombikragen erlaubte sogar, je nach Temperatur und Art
der Betätigung auf die Krawatte zu verzichten. Dies gilt übrigens

auc h für die Offiziersuniform, denn es sollte sich doch allmählich
herumgesprochen haben, daß ein schweißgebadeter Offizier mit
entsprechender Ausdünstung in einem Erstklaßabteil trotz
vorbildlicher Verhaltensweise keine Referenz für unsere Armee
darstellt. Bedingung für diese Änderung ist jedoch, daß jeder Wehrmann

über ein Paar Hosen verfügt, die ihm einigermaßen passen.
Nachdem nun aber dem Vernehmen nach über siebzig verschiedene

Größen an Hosen vorhanden sind, sollte man meinen, daß

jeder ein gutsitzendes Exemplar finden wird. Eine Umtauschaktion

dürfte angesichts der noch vorhandenen Riesenvorräte
keine Unmöglichkeit darstellen.

Der zweite Einwand gegenüber der heutigen Uniform, den der

mangelnden Eleganz, läßt sich mit ähnlichen Maßnahmen aus der
Welt schaffen: Eine sorgfältigere Anpassung und ein großzügiger
Umtauschdienst der Zeughäuser würde Entscheidendes zu einer
Verbesserung beitragen. Dies wäre übrigens auch bei einer
völligen Neuuniformierung nicht zu vermeiden.

Im weitem sind wir der Ansicht - und dies betrachten wir als

Hauptpunkt unserer Argumentation -, daß die Erlaubnis,
Zivilkleider im Urlaub und vielleicht bei stabilen Verhältnissen auch

im Ausgang zu tragen, ohnehin nur noch eine Frage der Zeit ist.
Es kann doch wirklich nicht mehr übersehen werden, daß es sich
bei der heutigen Regelung um den typischen Fall einer Vorschrift
handelt, deren Übertretung aus praktischen Gründen - Einzelfälle

ausgenommen - weder festgestellt werden kann noch
bestraft wird. Es muß auch einmal ausgesprochen werden, daß das

je länger je mehr um sich greifende Tragen von Zivilklcidcrn im
Urlaub nicht nur aus Verärgerung über die unpraktische Uniform
und ebensolche Vorschriften erfolgt, sondern ebensosehr aus dem

Gefühl heraus, im Urlaub sei man eben nicht mehr im Dienst.

Wir sind deshalb überzeugt, daß das Uniformobligatorium im
Urlaub fallengelassen werden soll wie einst der Gewehrgriff und
das Bajonett zur Ausgangsuniform.

Eine solche Revision der Vorschriften, die notabene keine
wesentlichen Mehrkosten verursacht, wird das Bedüftnis nach einer

neuen Uniform zu einem geradezu sekundären Problem
degradieren. Als unbestrittenes Postulat betrachten wir hingegen die
rasche Einführung eines Regenschutzes, da ein solcher ja auch

teilweise im Dienstbetrieb Verwendung findet.
Die oben skizzierte Lösung ist keine perfektionistischc. Sic

befriedigt aber mit einem Minimum an Aufwand die meisten
der in die Diskussion geworfenen Wünsche. Was die dann noch
übrigbleibenden Nachteile betrifft, so sind wir überzeugt, daß der
Wchrmann Verständnis dafür aufbringt, daß von einem gewissen
Punkte an Nutzen und Aufwand in keinem vernünftigen
Verhältnis mehr stehen. Es ist ja schließlich einleuchtend, daß es mit
der Bewilligung eines Kredites für eine neue Uniform allein nicht

getan ist, sondern daß beispielsweise ebensosehr - man erlaube

uns den Ausdruck - die Infrastruktur der rückwärtigen Dienste
in den Einheiten gewaltig ausgebaut werden müßte, und zwar,
ohne eine Verbesserung der Kainpftüchtigkeit auch im weitesten
Sinne herbeizuführen.

Bemerkungen der Redaktion.Wir verweisen im Zusammenhange mit dem
Vorschlag, im Urlaub oder gar im Ausgang Zivilkleider zu tragen, aufdie
Verfügung des EMD vom 15. Dezember 1966 über das Trägen von
Zivilklcidcrn im Urlaub und die Ziffer 211 des Dienstreglements 67, in denen
ausdrücklich gesagt wird, daß das Tragen von Zivilklcidcrn bewilligt
oder befohlen werden kann und daß in der Bewilligungspraxis nicht
schematisch, sondern wohlwollend vorgegangen werden soll. Es werden
denn auch eine Reihe von Beispielen aufgeführt, die die Bewilligung oder
den Befehl zum Tragen von Zivilklcidcrn rechtfertigen, so das
Überschreiten der Landesgrenze, Ausübung einer Erwerbstätigkeit,
Teilnahme an Veranstaltungen, bei denen Vereinsuniformcn, Sportkleidung,
Kostüme usw. getragen werden, Teilnahme an besonderen Veranstaltungen

im Rahmen von Vereinen, Gruppen usw. sowie beim Vorliegen
persönlicher Gründe. Eine generelle Bewilligung zum Tragen von
Zivilklcidcrn im Urlaub oder gar im Ausgang scheint uns unter Berücksichtigung

der Verhältnisse in unserer Milizarmee keineswegs zweckmäßig zu
sein. Es mag in diesem Zusammenhange interessieren, daß beispielsweise
in der österreichischen Armee erst kürzlich das Obligatorium zum Tragen
der Uniform im Ausgang und Urlaub für die Rekruten verlängert und
auf 6 Monate festgelegt worden ist. Für den nächsten Sommer ist die
Einführung der aus einem Uniformhemd und einer Hose bestehenden
Sommeruniform vorgesehen, womit wohl dem dringendsten Wunsch
entsprochen wird.

MITTEILUNGEN
W/////////////////////////////Z//////////////A

Das 200. Blatt der neuen Landeskartc 1:25000

In diesen Tagen erscheint das 200. Blatt der

neuen Landeskarte 1111 Maßstab 1:2500c Dieses

Ereignis gibt den Anlaß, einen Blick auf die
schweizerischen Landeskarten zu werfen, deren
Herstellung von den eidgenössischen Räten im
Jahre 1935 beschlossen und seither schrittweise
ihrer Vollendung entgegengeführt wurde.

Das Programm der Landeskarten sieht neben
den drei topographischen Kartenwerken der
Maßstäbe 1:25000, 1:50000 und 1:100000
auch drei neue geographische Publikationen in
den Maßstäben 1:200000, 1:500000 und
1:1000000 vor. Im Jahre 1965 wurde die

Kartierung der 77 beziehungsweise 23 Blätter
umfassenden Werke 1:50000 und 1:100000
abgeschlossen. Im selben Jahr wurde auch die
dreizehn farbige neue Landeskarte im Maßstab
1 : 500000 veröffentlicht.

Angesichts der in unserem Lande
außerordentlich regen Bau- und Melioratioustätig-
keit, welche dicKartcniiihaltc laufend stark ver¬

ändert, konnte sich die Landestopographie sehr
bald nicht mehr auf Herausgabe neuer Karten
beschränken, sondern mußte sich auch der
systematischen Nachführung der bestehenden
Kartenwerke zuwenden. Dank den laufenden
Rationalisierungsmaßiiahmen war es möglich,
mit dieser wichtigen Aufgabe früher als

vorgesehen zu beginnen. Mit grundlegender Ge-
samtnachführung sind heute bereits 52 Blätter
des Maßstabes 1:25000, 41 Blätter 1:50000
und 2 Blätter 1:100000 neu erschienen, was
einem Drittel aller neuen Landcskartenblätter
entspricht.

Mit der Veröffentlichung der Blätter des

Maßstabes 1:25000 wurde erst im Jahre 1952
begonnen, und zwar mit den Kartenblättern
1125 Chasseral und 1145 Bielersee. Seither sind
in rascher Folge weitere 197 Karten erschienen.
Zur Vollendung des gesamten Werkes fehlen
heute noch etwa 50 Blätter des Alpengebietes,
die aber anfangs der siebziger Jahre beendet
sein werden.

Die Herausgabe des detaillierten Karten¬

werkes im Maßstab 1:25000 für die ganze
Schweiz bedeutet ein Wagnis. Zwar stellte diese

fiir das Mittelland und für den Jura keine be-
sondern Probleme, dagegen mußte bei der
Darstellung des Alpengebietes mit Schwierigkeiten

gerechnet werden, weil hier zwischen
unserer klassischen Fclsdarstellung und der
Forderung nach meßtechnischer Genauigkeit
eine Lösung gesucht werden mußte. Dabei
wurde für die Gcbirgsblättcr 1:25000 eine

glückliche Synthese gefunden: Neben den
Formenschraffcn, den Kontur- und Strukturlinien

werden nun auch die Höhenkurven mit
zum Teil vergrößerter Aquidistanz (100 statt
20 m) graviert. Dieses kunstvoll exakte
Darstellen der Gebirgsnatur wird von den Licht-
und Schatten tönen des Reliefs noch unterstützt.

In harmonischer Abstimmung mit den
Druckfarben aller übrigen Kartenelemente
entsteht auf diese Weise mit jedem neuen Ge-
birgsblatt ein außerordentlich plastisches, naturnahes

und auch leicht lesbares Kartenwerk.
(Mitgeteilt)
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